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§ 1 
Geltung der Bedingungen 

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten 
somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
 

§ 2 
Angebot und Vertragsschluß 

(1) Sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der 
schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers. 
Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder 
Nebenabreden.  

(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige 
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wird.  

(3) Angebote sind - wenn nicht ausdrücklich als verbindlich 
vereinbart - freibleibend. 

 
§ 3 

Preise, Zahlungsbedingungen 
(1) Die Zahlungen haben, sofern nicht anders vereinbart, 

innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung 
(Rechnungsdatum) zu erfolgen. 

(2) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab 
Werk Esslingen, zuzüglich Verpackungskosten und zuzüglich 
jeweils gültiger Umsatzsteuer. 

(3) Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufrechnen. 

 
§ 4 

Liefer- und Leistungszeit 
(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich 

vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. 
(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt 

und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die 
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - 
insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung 
usw. - hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten 
Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den 
Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung für die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

 
§ 5 

Gefahrübergang 
Die Gefahr geht auf den Käufer über: 
a Sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person 

übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des 
Verkäufers verlassen hat. 

b Bei Auslieferung durch den Verkäufer unmittelbar nach 
Übergabe, ggf. nach Aufstellung. 

 
§ 6 

Gewährleistung 
(1) Der Verkäufer gewährleistet, daß seine Produkte frei von 

Fabrikations- und Materialmängeln sind. Die 
Gewährleistungsfrist  beträgt 24 Monate. 

(2) Die Gewährleistungsfrist für Verschleißteile (z.B. 
Reflexionszelt) beträgt 6 Monate. 

(3) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum. Werden 
Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht 
befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen oder 
Teile ausgewechselt, die nicht den Originalspezifikationen 
entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.  

(4) Der Käufer muß dem Verkäufer Mängel unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des 
Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei 
sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt 
werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach 
Entdeckung schriftlich mitzuteilen.  

(5) Für berechtigte Mängel kann der Verkäufer nach seiner Wahl 
verlangen, daß  
a) das schadhafte Teil, bzw. Gerät zur Reparatur und 

anschließenden Rücksendung an den Verkäufer 
geschickt wird. Die Kosten des billigsten Hin- und 
Rückversandes gehen zu Lasten des Verkäufers, sofern 
sich die Beanstandung als berechtigt erweist.  

b) der Käufer das schadhafte Teil, bzw. Gerät bereit hält 
und der Verkäufer die Reparatur beim Käufer vornimmt.  

c) der Käufer das schadhafte Teil bzw. Gerät auf Kosten 
des Verkäufers und nach dessen Weisungen reparieren 
läßt.  

(4) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehlt, 
kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des 
Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrags 
verlangen. 

 
§ 7 

Software 
(1) Mit Lieferung und Bezahlung der Software erhält der Kunde ein 

nicht übertragbares und nicht ausschließliches Nutzungsrecht. 
(2) Nach dem Stand der Technik ist es nicht möglich, Software so 

zu erstellen, daß sie in allen Anwendungen und Kombinationen 
fehlerfrei arbeitet. Die Gewährleistung für die Software ist auf 
den Austausch defekter Datenträger begrenzt. Der Verkäufer 
haftet nicht für den Verlust oder die Ungenauigkeit von Daten. 
Die Haftung für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. 

(3) Ergänzend gilt §6. 
 
 

§ 8 
Ersatzteile 

Der Verkäufer wird für die Dauer von fünf Jahren ab Auslieferung 
eines Geräts Ersatzteile nach den jeweils gültigen Ersatzteilpreisen 
liefern.  
 

§ 9 
Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die gelieferte 
Ware im Eigentum des Verkäufers.  
 

§ 10 
Haftungsbeschränkung 

Schadenersatzansprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund - sind 
gegen den Verkäufer ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.  
 

§ 11 
Schlußbestimmungen 

(1) Für diese Geschäftsbedingungen findet deutsches Recht unter 
Ausschluß vereinheitlichtem Rechts Anwendung. 

(2) Gerichtsstand ist - soweit gesetzlich zulässig - Stuttgart. 
(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen 

unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit 
einer sonstigen Bestimmung oder Vereinbarung nicht berührt. 
Die Vertragsschließenden verpflichten sich, die unwirksame 
Regelung durch eine solche zu ersetzen, die ihrem 
wirtschaftlichen Zweck entspricht.  

 


